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Auf  Grund  des  §  2  Abs.  4  und  des  §  64  Abs.  1  des  Gesetzes  über  die  
Hochschulen  des Landes  Nordrhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  31.  
Oktober  2006  (GV.  NRW S. 474),  zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2013 
(GV. NRW S. 272),  hat  die Hochschule Ostwestfalen-Lippe die folgende  
Satzung erlassen:  
 
Artikel I  
 
Die Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Maschinentechnik an der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe (BPO Maschinentechnik) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. September 2008 (Verkündungsblatt  der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe 2008/Nr. 18), geändert durch Satzung vom 06. Januar 2012 (Verkündungsblatt 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2012/Nr. 7) wird wie folgt geändert: 
 
1. 
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung 
 
„Zusätzlich wird der Nachweis einer praktischen Tätigkeit (Praktikum) im Umfang von 
16 Wochen gefordert. Das Praktikum ist spätestens zum Beginn des dritten  
Fachsemesters des Fachstudiums nachzuweisen. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss.“ 
 
2. 
In der gesamten Bachelorprüfungsordnung wird der Begriff „Vorpraktikum“ durch 
„Praktikum“ ersetzt. 
 
3. 
§ 14 Abs. 1, Ziffer 2 wird wie folgt geändert: 
 
„2. die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 – 6 erfüllt.“ 
 
4. 
In § 24 Abs.1 werden folgende Sätze 2 bis 4 neu eingefügt:  
 
„Die vier Pflichtfächer Mathematik 1 – 4 (Fachnummern: 6115, 6116, 6117, 6118) 
können alternativ in Gänze durch die vier Pflichtfächer Mathematik 1 – 4 (Fachnum-
mern: 5100, 5101, 5102, 5103) des Fachbereichs Elektrotechnik und Technische 
Informatik ersetzt werden. Es ist nicht möglich, die vier Pflichtfächer zum Teil im 
Fachbereich Maschinentechnik und Mechatronik und zum Teil im Fachbereich Elekt-
rotechnik und Technische Informatik zu erbringen. Die durch die Fächer Mathematik 
1 (Fachnummer: 5100) und Mathematik 2 (Fachnummer: 5101) zusätzlich erworbe-
nen Kreditpunkte werden im Zeugnis ausgewiesen.“    
 
 
Artikel II  
 
Diese  Satzung  tritt  mit  Wirkung  vom  01. September 2013  in  Kraft.  Sie  wird  im 
Verkündungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe veröffentlicht.  
 
Diese  Satzung  wird  nach  Überprüfung  durch  das  Präsidium  der  Hochschule  
Ostwestfalen-Lippe  und  auf  Grund  der  Beschlüsse  des  Fachbereichsrats  des  



Fachbereichs Maschinentechnik und Mechatronik vom 15. Mai 2013 sowie des 
Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik vom 22. Mai 2013 ausgefer-
tigt.  
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